
BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES 
VERWALTUNGSGERICHT 

Az.: 3 A 240/17 

IM NAMEN DES VOLKES 

GERICHTSBESCHEID 
In der Verwaltungsrechtssache 

- Kläger -

g e g e n 

die Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flücht
linge - Außenstelle Boostedt -, Neumünsterstraße 110, 24598 Boostedt 

- Beklagte -

Streitgegenstand: Asylrecht - Verbesserungsklage 

hat die 3. Kammer des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts am 02.11.2017 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht als Einzelrichter für Recht 
erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. 

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

Der Kläger darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleis
tung in Höhe von 110 Prozent des vollstreckbaren Betra
ges abwenden, wenn nicht zuvor die Beklagte Sicherheit in 
Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Be
trages geleistet hat. 
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T a t b e s t a n d 

Der Kläger, ein eritreischer Staatsangehöriger, geboren am 1999 in Eritrea, reiste am 

22.06.2017 auf dem Luftweg in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 

03.07.2017 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (nachfolgend: Bundesamt) einen 

Asylantrag. 

Im Rahmen der Anhörung beim Bundesamt gab der Kläger zu den Gründen für den Asyl

antrag an, er habe keinerlei Personalpapiere. Er habe nur einen Schülerausweis besessen, 

den er auf der Flucht von Eritrea nach Äthiopien verloren habe. Einen Reisepass oder einen 

Personalausweis habe er nie besessen. Von Eritrea sei er zunächst nach Äthiopien gelangt, 

von dort über den Sudan nach Libyen und schließlich nach Italien. Von Italien sei er auf 

dem Luftweg im Rahmen des Relocations-Programms nach Deutschland eingereist. Er sei 

aus Eritrea ausgereist, nachdem sich eines Tages alle Jugendlichen im Dorf zum Zwecke 

der Einziehung zum Militärdienst hätten versammeln sollen. Er habe in Eritrea keine Freiheit 

gehabt, dort könne man nicht normal leben und zur Schule gehen. Im Falle einer Rückkehr 

erwarte ihn das Gefängnis, weil er das Land illegal verlassen habe. 

Mit Bescheid vom 14.07.2017 erkannte das Bundesamt den subsidiären Schutzstatus nach 

§ 4 AsylG zu (Ziffer 1) und lehnte den Asylantrag im Übrigen ab (Ziffer 2). Wegen der Be

gründung wird auf den bei den Akten befindlichen Bescheid Bezug genommen. 

Der Kläger hat am 28.07.2017 Klage erhoben. 

Zur Klagegründung wird vorgetragen: 

Dem Kläger drohe in Eritrea eine Verfolgung, weil er Eritrea im dienstpflichtigen Alter ver

lassen habe und mit Eintritt der Dienstpflicht nicht nach Eritrea zurückgekehrt sei. Man 

würde ihn mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit als Deserteur bzw. Nationaldienstverweige

rer behandeln. Damit sei eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung verbunden. 

Darüber hinaus drohe eine Haftstrafe von ungewisser Länge. Die Verfolgung als Deserteur 

treffe nicht nur Personen, die sich unerlaubt vom aktiven Dienst entfernt hätten, sondern 

auch alle, die das Land verlassen hätten. Darüber hinaus ist der eritreische Nationaldienst 

eine Form der Zwangsarbeit. Die Verfolgung von Nationaldienstverweigerern erfolge aus 

politischen Gründen. 
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Der Kläger beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung der Ziffer 2 des Bescheides vom 14.07.2017 

zu verpflichten, ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. 

Die Beklagte hat keinen Klageantrag gestellt und hat zur Sache nicht Stellung genommen. 

Die Kammer hat den Rechtsstreit gemäß § 76 Abs. 1 AsylG auf den Einzelrichter übertra¬ 

gen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen auf 

die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den beigezogenen Verwaltungsvorgang. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid, da die Sa¬ 

che keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der 

Sachverhalt geklärt ist (vgl. § 84 Abs. 1 VwGO). 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist unbegründet. 

Der Bescheid des Bundesamtes vom 14.07.2017 ist hinsichtlich der angefochtenen Ent¬ 

scheidung in Ziffer 2 rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten; ein An¬ 

spruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Asylgesetz (AsylG) besteht 

vorliegend nicht, § 113 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechts¬ 

stellung der Flüchtlinge, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner 

Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder wegen seiner politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen 

Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhn¬ 

lichen Aufenthalt hatte, und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 

dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will (§ 3 AsylG). Die Zuerkennung der Flüchtlings¬ 

eigenschaft setzt demnach voraus, dass eine Verfolgungshandlung gemäß § 3 a AsylG und 

ein Verfolgungsgrund iSd § 3 b AsylG vorliegen, und dass gemäß § 3 a Abs. 3 AsylG eine 
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Verknüpfung zwischen den Verfolgungsgründen und den Verfolgungshandlungen oder 

dem Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen besteht. 

Das erkennende Gericht ist aufgrund der derzeitigen Auskunftslage im Hinblick auf den 

Herkunftsstaat nicht davon überzeugt, dass der Kläger bei Rückkehr nach Eritrea mit be¬ 

achtlicher Wahrscheinlichkeit der Gefahr einer flüchtlingsrechtsrelevanten Verfolgung aus¬ 

gesetzt wäre (zum Wahrscheinlichkeitsmaßstab vgl. BVerwG, Urteil vom 20.02.2013, 10 C 

23.12). Dem individuellen Sachvortrag ist vorliegend unter Berücksichtigung der Auskunfts¬ 

lage zu Eritrea keine begründete Furcht vor einer solchen Verfolgung zu entnehmen. Ent¬ 

scheidend ist, dass etwaige Verfolgungshandlungen nicht an flüchtlingsrechtlich relevante 

Merkmale im Sinne von § 3 Abs. 1 AsylG iVm § 3 b Abs. 1 AsylG anknüpfen. Es gab auch 

vor der Ausreise keine Verfolgung bzw. das unmittelbare Drohen einer Verfolgung in die¬ 

sem Sinne, so dass das Privileg der Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 

2011/95 EU insoweit nicht einschlägig ist. 

Der hier einzig in Betracht kommende Verfolgungsgrund, eine Verfolgung aufgrund politi¬ 

scher Überzeugung, ist entgegen der Auffassung des Klägers nicht gegeben. Die illegale 

Ausreise und Verletzung der Dienstpflicht alleine führt nicht dazu, dass der Kläger eine 

Verfolgung aufgrund politischer Überzeugung zu befürchten hat. Gemäß § 3 b Abs. 1 Nr. 5 

AsylG ist unter dem Begriff der politischen Überzeugung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 

AsylG insbesondere zu verstehen, dass der Ausländer in einer Angelegenheit, die die po¬ 

tenziellen Verfolger sowie deren Politiken oder Verfahren betrifft, eine Meinung, Grundhal¬ 

tung oder Überzeugung vertritt, wobei es unerheblich ist, ob er auf Grund dieser Meinung, 

Grundhaltung oder Überzeugung tätig geworden ist. Nach § 3 b Abs. 2 AsylG ist es uner¬ 

heblich, ob der Ausländer die Merkmale, die zur Verfolgung führen, tatsächlich aufweist, 

sofern ihm diese Merkmale von seinem Verfolger zugeschrieben werden. 

Dass dem Kläger eine solche politische Überzeugung in Gestalt einer Regimegegnerschaft 

vom eritreischen Staat zugeschrieben wird, ist nach derzeitiger Auskunftslage nicht ersicht¬ 

lich. 

Den vorliegenden Auskünften (insbesondere: Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 

21.11.2016; EASO-Bericht über Herkunftsländerinformationen, November 2016 und Mai 

2015; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Schellrecherche vom 22.09.2016, Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl der Republik Österreich - Länderinformationsblatt der Staatendo

kumentation: „Eritrea" vom 20.02.2017) lässt sich folgendes entnehmen: 
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Der Nationaldienst („National Service" gemäß der Übersetzung der Nr. 82/1995) in Eritrea, 

dauert offiziell 18 Monate, davon 6 Monate Grundausbildung und 12 Monate aktiver Dienst 

im Militär oder in Entwicklungsarbeiten. Allerdings kann die Dauer der Dienstzeit nach Art. 

21 Abs. 1 der Proklamation auf unbestimmte Zeit verlängert werden im Fall eines Kriegs 

oder einer allgemeinen Mobilmachung. Aufgrund der „no war, no peace"-Situation in Bezug 

auf Äthiopien seit dem Grenzkonflikt von 1998 werden die Dienstverpflichteten (nach der 

Proklamation alle 18 bis 40-jährigen) daher generell nach der militärischen Grundausbil¬ 

dung u. a. beim Straßenbau und in verschiedensten Bereichen der staatlichen Verwaltung 

und Wirtschaft eingesetzt; die Dienstverpflichtung kann somit faktisch über mehrere Jahre 

andauern. Letztlich baut die eritreische Volkswirtschaft großenteils auf dem Nationaldienst 

auf. Vor allem wegen der unbestimmten Dauer und der niedrigen Entlohnung - insbeson

dere im militärischen Teil des Nationaldienstes - , verlassen seit Jahren viele tausend Erit-

reer das Land. Sofern keine Befreiung oder Entlassung aus dem Nationaldienst erfolgt ist, 

ist mangels Erteilung eines Ausreisevisums diese „Ausreise" nach der Proklamation Nr. 

24/1992 als illegale, strafbewehrte Ausreise eingestuft. Eine Desertion bzw. Dienstpflicht¬ 

entziehung, aber auch eine Ausreise ohne Ausreiseerlaubnis wird nach der inzwischen et¬ 

was milderen Strafpraxis im Falle der Rückkehr in der Regel mit Haftstrafen bis zu zwei 

Jahren bestraft (EASO-Bericht, November 2016, S. 19 ff.). Teilweise kommt es nicht zur 

Bestrafung von Deserteuren oder Dienstverweigerern, da nicht systematisch nach ihnen 

gefahndet wird. Jugendliche, die bei illegalen Ausreiseversuchen aufgegriffen werden, wer¬ 

den in der Regel verhaftet, meist aber nach Hause geschickt. Die uneinheitliche Praxis er¬ 

weckt den Eindruck, dass die eritreischen Behörden nicht mehr über die Kapazitäten ver¬ 

fügen, alle Dienstverweigerer systematisch aufzusuchen (LIB BFA Österreich, S. 10). Im 

Fall der Ergreifung und der Bestrafung wird allerdings mangels eines rechtsstaatlichen Ver¬ 

fahrens willkürlich entschieden, wobei die Entscheidungen z.T. durch Kommandeure ge¬ 

troffen werden. Menschenrechte werden in Eritrea trotz Ratifizierung diverser Menschen¬ 

rechtsabkommen von staatlichen Organen nicht in ausreichendem Maße respektiert, das 

zeigt sich auch an generell schlechten Haftbedingungen. Laut Lagebericht des Auswärtigen 

Amtes vom 21.11.2016 berichten Menschenrechtsorganisationen, dass die Haftbedingun¬ 

gen zum Teil unmenschlich hart und lebensbedrohlich seien. Zudem sind die hygienischen 

Zustände und die medizinische Versorgung in den Gefängnissen völlig unzureichend. Es 

besteht auch keine unabhängige Kontrolle der Haftanstalten. Zahlreiche politische Gefan¬ 

gene (z.B. ehemalige Politiker, Journalisten und praktizierende Angehörige von nicht aner¬ 

kannten Glaubensgemeinschaften) sind in Eritrea ohne Anklageerhebung oder Gerichts¬ 

verfahren inhaftiert, teilweise seit über 10 Jahren. In vielen Fällen besteht eine incommuni¬ 

cado-Haft. 
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Andererseits wird - insbesondere durch die sich vor Ort befindlichen internationalen Be

obachter in Asmara - berichtet, dass jährlich zahlreiche Eritreer nach Eritrea - zumindest 

zeitweise - freiwillig zurückkehrten (EASO-Bericht, November 2016, S. 29 ff.). Darunter 

seien auch Personen, die den Nationaldienst verweigert hätten oder desertiert seien. Sol¬ 

che freiwilligen Rückkehrer müssten nicht grundsätzlich mit einer Verhaftung rechnen. Eine 

Rückkehr sei insbesondere dann möglich, wenn die Rückkehrer bei einer eritreischen Aus¬ 

landsvertretung ihren Status regelten, eine „Diasporasteuer" entrichteten und ein Reuefor¬ 

mular hinsichtlich der Dienstverweigerung bzw. der illegalen Ausreise unterzeichneten. Erit-

reer, die sich mindestens drei Jahre im Ausland aufgehalten hätten, könnten im Falle der 

Rückkehr den privilegierten „Diaspora-Status" erlangen. Diese Optionen würden anschei¬ 

nend überwiegend Diaspora-Angehörige nutzen, welche zu Urlaubs- und Besuchszwecken 

nach Eritrea reisen. Unter diesen Reisenden befänden sich offenbar auch Asylsuchende 

und anerkannte Flüchtlinge (vgl. hierzu EASO-Bericht, November 2016, S. 33; Lagebericht 

des Auswärtigen Amtes vom 21.11.2016). 

Das Auswärtige Amt schließt aus diesen Umständen in seinem Lagebericht vom 

21.11.2016 darauf, dass die eritreische Regierung eine ambivalente Haltung gegenüber 

Flüchtlingen vertrete. Einerseits versuche sie mit drakonischen Maßnahmen (angeblicher 

Schießbefehl bei Fluchtversuchen, nicht näher bekannte Strafen nach fehlgeschlagenen 

Fluchtversuchen, Bestrafung von nahen Angehörigen bei erfolgreicher Flucht, Verweige¬ 

rung von Reisepässen und Ausreisegenehmigungen) zu verhindern, dass Eritreer sich der 

nationalen Dienstpflicht entzögen. Andererseits scheine die Regierung den Exodus, soweit 

er sich trotz der drastischen Gegenmaßnahmen nicht verhindern lasse, zu nutzen, um po¬ 

tentielle Regimegegner loszuwerden, die im Lande herrschende Arbeitslosigkeit zu lindern 

und durch die Erhebung einer zweiprozentigen sogenannten „Aufbausteuer" von den im 

Ausland lebenden Eritreern Deviseneinnahmen zu erzielen. Geflüchtete Eritreer erhielten 

im Ausland in der Regel problemlos eritreische Pässe, sofern sie die geforderte „Aufbau¬ 

steuer" entrichteten. 

In Anbetracht dieser Auskunftslage war hier die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

nicht zu gewähren. Weder unter dem Gesichtspunkt einer drohenden Bestrafung im Zu¬ 

sammenhang mit einer Nichterfüllung der Verpflichtung zum Nationaldienst noch unter dem 

Gesichtspunkt einer Bestrafung allein wegen illegaler Ausreise liegen die Voraussetzungen 

des § 3 Abs. 1 AsylG vor. 

Zunächst begründet die drohende Verpflichtung zur Ableistung des Nationaldienstes in Erit

rea für sich genommen keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da 
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dieser Dienst nach der Proklamation Nr. 82/1995 und auch nach der Praxis in Eritrea allge¬ 

mein zu leisten ist und in diesem Zusammenhang nicht nach den flüchtlingsrechtlich rele¬ 

vanten Verfolgungsmerkmalen nach § 3 Abs. 1 AsylG differenziert. 

Ob die drohenden Bestrafungen wegen Desertion/Dienstverweigerung/illegaler Ausreise 

Verfolgungshandlungen iSd § 3 a AsylG darstellen, kann letztlich offen bleiben, da jeden¬ 

falls keine Anknüpfung an einen Verfolgungsgrund iSd § 3 b AsylG vorliegt. 

Eine Flüchtlingsanerkennung nach § 3 AsylG käme daher nur dann in Betracht, wenn eine 

in Eritrea drohende Bestrafung an einen der in § 3 b AsylG näher geregelten Verfolgungs¬ 

gründe anknüpfen würde. In Betracht zu ziehen ist nach dem hier zu beurteilenden Vorbrin¬ 

gen allein eine Verfolgung unter dem Gesichtspunkt einer - vom Regime unterstellten -

politischen Überzeugung im Sinne einer Regimegegnerschaft (§ 3 b Abs. 1 Nr. 5 AsylG). 

Es spricht bei Betrachtung der Berichte über die Lage in Eritrea und insbesondere über den 

Umgang mit Rückkehrern und Rückkehrwilligen jedoch Überwiegendes gegen die An¬ 

nahme einer solchen Gerichtetheit der Strafverfolgung. 

Zwar gibt es ältere Berichte, wonach Wehrdienstflüchtige von der Regierung als politische 

Gegner und Verräter angesehen würden (vgl. dazu die in EASO, November 2016, S. 19 

zitierten Berichte), jedoch ist dies mit der aktuellen Lage nicht mehr in Einklang zu bringen. 

Es war in den letzten Jahren zu beobachten, dass die Ausreise gerade junger Eritreer zum 

Zwecke der Vermeidung oder Beendung des Nationaldienstes in Eritrea seit einigen Jahren 

ein Massenphänomen geworden ist (vgl. EASO, November 2016, S. 26), und dass gleich¬ 

zeitig das Grenzregime moderater und der Umgang mit Rückkehrern milder geworden ist. 

Dies lässt darauf schließen, dass das Regime in Eritrea solche Auswanderungen nicht ge¬ 

nerell mit einer Regimegegnerschaft gleichsetzt. Hierfür spricht auch der Umstand, dass 

eine besonders nachhaltige und flächendeckende Verfolgung bzw. Ausgrenzung von Wehr¬ 

flüchtigen inzwischen nicht mehr stattzufinden scheint; zahlreiche Dienstverweigerer führen 

in Eritrea ein normales Leben, sind jedenfalls im Lauf mehrerer Jahre nicht aufgegriffen 

worden (EASO, November 2016, S. 21). Demgegenüber werden politische Gefangene wie 

Politiker, Journalisten usw. mit einer Härte inhaftiert, die die unüberschaubare Strafzumes¬ 

sungspraxis bei einfacher Dienstverweigerung oder illegaler Ausreise deutlich übersteigt. 

Ein solcher „Politmalus" ist - jedenfalls nicht generell - in Fällen wie dem hier vorliegenden 

gerade nicht zu erkennen. Diese unterschiedliche Behandlung spricht ebenfalls dafür, dass 

solchen Delikten keine politische Dimension zugeschrieben wird. 

Gerade der Umstand, dass geflüchtete Eritreer mit „Diaspora-Status" nach Entrichtung ei

ner „Aufbausteuer" und nach Abgabe eines Reuebekenntnisses unbehelligt nach Eritrea 
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reisen können, spricht gegen die Annahme, das Regime sehe den in Rede stehenden Per¬ 

sonenkreis als Regimegegner an. Ein solcher Umgang mit Regimegegnern, deren ernst¬ 

hafte politische Verfolgung beabsichtigt ist, ist auch in Anbetracht des finanziellen Anreizes 

nicht nachvollziehbar. Deswegen ist anzunehmen, dass auch die eritreische Regierung den 

Grund für die massenhaften Fluchtbewegungen vor allem in anderen Umständen (Perspek-

tivlosigkeit, wirtschaftliche Lage usw.) als einer politischen Oppositionshaltung sieht. 

Auch unter Berücksichtigung der generell beklagenswerten Menschenrechtssituation be¬ 

stehen vor diesem Hintergrund für Eritrea keine hinreichenden Anhaltspunkte für die An¬ 

nahme, dass eventuelle Verfolgungshandlungen nach § 3 a Abs. 1 AsylG an Verfolgungs¬ 

gründe im Sinne von § 3 b AsylG anknüpfen würden, wie dies § 3 a Abs. 3 AsylG für eine 

Flüchtlingsanerkennung voraussetzt (so z.B. auch VG München, Urteil vom 09.01.2017, M 

12 K 16.32740; VG Düsseldorf, Urteil vom 23.03.2017, 6 K 7338/16.A). 

Soweit in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung hierzu ein anderer Standpunkt ver¬ 

treten wird (z. B. VG Schwerin, Urteil vom 20.01.2017, 15 A 3003/16 AS SN; VG Saarland, 

Urteil vom 17.01.2017, 3 K 2357/16, VG Hamburg, Beschluss vom 05.01.2016, 4 A 

3618/16) folgt die Kammer dem aufgrund einer stärkeren Gewichtung der neueren Entwick¬ 

lung in Eritrea und des staatlichen Umgang mit freiwilligen Rückkehrern nicht. 

Es ergeben sich aus dem individuellen Vorbringen des Klägers auch keine Besonderheiten, 

die vorliegend eine andere Betrachtung geboten erscheinen lassen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO iVm 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung dieses Gerichtsbescheides beim Schles¬ 
wig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig 

1 . die Zulassung der Berufung oder 

2. eine mündliche Verhandlung 

beantragen. 

Wird von beiden Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht, findet mündliche Verhandlung statt. Der Gerichtsbescheid 
wirkt als Urteil; wird rechtzeitig mündliche Verhandlung beantragt, gilt er als nicht ergangen. 
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Der Antrag auf Zulassung der Berufung muss den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen und die 
Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darlegen. 

Im Berufungsverfahren - einschließlich des Antrages auf Zulassung der Berufung - müssen sich die Beteiligten 
durch Prozessbevollmächtige im Sinne von § 67 VwGO vertreten lassen. 


